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aßgebend  für die B ehandlung des 
A ltstad tp lanes, von dem Abb. 15,
a. f. S., einen A usschnitt g ibt, w ar 
der W unsch, das alte  S tadtbild  
in seiner E igenart, seiner vo r
bildlichen Geschlossenheit und 
K larhe it zu e rha lten  und es als 
dom inierenden M ittelpunkt des 
neuen größeren  Gemeinwesens 
zu noch s tä rk e rer G eltung zu 

bringen. D er dahin  zielende w ichtigste V orschlag ist 
die B ebauung des hochgelegenen ehem aligen Burg-

Auf die einw andfreie Bebauung des am  sogen. 
Scharfen E ck  belegenen s täd t. Geländes w urde von 
der S tad tverw altung  ebenfalls g roßer W ert gelegt. Es 
ist hier un ter A usnutzung der bestehenden G elände
verhältn isse und  der E igentum sgrenzen eine z-förmig 
gruppierte M ädchen-Doppelschule gep lan t mit ge
m einsam er Turnhalle, getrenn ten  Schulhöfen und 
terrassiertem  A ufgang. Dem V orschlag des P lanes 
folgend, is t inzwischen durch den Arch. Prof. Max 
K ü h n ,  Reichenberg (nach vorangegangenem  engeren 
W ettbew erb u n te r heim ischen A rchitekten), der zur 
A usführung bestim m te B auentw urf dieser Schulgruppe

Abb. 12. B lick  in den L aubengang an der Südseite des R ingplatzes.

bergs durch eine in V erbindung m it K irche und 
D echanei einheitlich entw orfene, b re it gelagerte  Ge
bäudegruppe —  V erw altungsgebäude, B ibliothek. 
M useum -—, die zusam m en m it dem prach tvo ll dom i
nierenden Turm  der E rzdekanalk irche eine S tad tkrone 
von im posanter W irkung  darste llt. D er m it Lauben 
um rahm te Innenhof d ieser Gruppe ist m it dem  einheit
lich angeleg ten  L aubensystem  der A lts tad t in \  er 
bindung gebrach t, das h ier in der S tad tk rone seinen 
H öhepunk t und A usklang  findet (s. auch  Abb. 1 in Kr. 3 
und  Abb. 12 in  d ieser N um m er). B esonderer B eachtung 
b edurfte  die B ebauung der Umgebung des B rücken
platzes. Den jeztigen  Z ustand  zeigt Abb. 10 in Nr. 3, 
die gedach te  B ebauung m it der hoch gelegenen S tad t
krone is t sk izzenhaft au f Abb. 11 in Nr. 3 dargestellt.

* ) In  N r. 3 ist in  Abb. 6 irrtüm lich  die „D enkm alk irche“ bezeichnet. 
E s  muß „D ekan a l-K irch e “ heißen. —

aufgestellt. Abb. 16, S. 35, g ib t eine P ho tograph ie des 
von Prof. K ühn angef. M odell-Entwurfs.

Zu erw ähnen ist noch die A nlage einer B adeansta lt, 
die an  Stelle einer alten  F abrik  im A upata l entstehen 
soll m it anschließendem  Freilicht- und L uftbad. Zur 
E rha ltung  des prach tvo llen  Blicks von dem V orplatz 
der geplan ten  B adeansta lt zur E rzdekanalk irche ist 
der zwischen A upa und  W erkgraben  gelegenen W iesen
streifen  —  einschl. des den B lick einrahm enden be
w aldeten  S teilhangs als dauernde F reifläche festgelegt. 
iH ierzu, sowie zu den Abb. 10/11 in Nr. 3 siehe auch 
den P lan au ssch n itt Abb. 15, a. f. S.) A uch der B au eines 
T heaters, ein N eubau der L ehrerb ildungsansta lt usw. 
sind vorgesehen, außerdem  der N eu- bzw. U m bau 
einiger Brücken. Die w eiter in der U m gebung der A lt
sta d t getroffenen  M aßnahm en in teressieren  in diesem 
Z usam m enhang w eniger.
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Abb. 13, S. 34, zeig t einen A ufteilungsvorschlag 
für den zwischen P ra g e r S traße und  P rag er E isenbahn 
gelegenen Teil der O bervorstad t m it gepl. V orortbahn
hof, M arktplatz, A usnutzung einer charak teristischen  
G eländenase als K irchbauplatz  usw. Das um fangreiche 
K asernengelände ist vom tschechischen S taa t beschlag
nahm t; daß die S tad t auf die Bebauung desselben leider 
keinerlei E influß hat, ist um so m ehr zu bedauern, als 
die G estaltung der auf einem H ochplateau liegenden 
G ebäudegruppen von w esentlicher Bedeutung im S tad t
bild ist. Die bis je tz t ausgeführte  T eilbebauung läßt 
städ tebauliche R ücksich ten  gänzlich verm issen.

In Abb. 14, S. 34, ist die gedachte B ebauung des 
W idm uth-H anges dargestellt. Sie erfo lg t nach folgen
den G rundsätzen: A ufschluß durch eine m it 4 bzw. 
5 v. H. S teigung au fw ärts führende V erkehrsstraße, die 
A nschluß an  den N euhofer W eg nim m t und von der 
alle (m öglichst flach verlaufenden) W ohnstraßen  zu
gänglich sind; abkürzende W ege für F ußgänger; lange, 
gu t ausnutzbare B aublöcke; terrassenförm ig über

einander ge lagerte  B ebauung m it k räftigem  Abschluß 
durch einen geschlossenen Block m it K irche und 
Schule auf der H öhe; m öglichste E rha ltung  der p rach t
vollen A ussichtsstellen; A nordnung eines öffentlichen 
P latzes oberhalb des Hum m elhofes und A ugartens, 
über den ein die H aup ts traße  abw ärts kom m ender 
Beschauer einen prachtvollen  Blick auf A ltstad t, 
K irche und S tad tp a rk  hat.

Abb. 6 in  Nr. 3 g ib t diesen Blick w ieder; das 
öffentliche G ebäude links —  ein B ergrevieram t —  ist 
bereits nach dem V orschlag des B ebauungsplanes im 
Bau u n d 'e rg ib t  einen erw ünschten  Rahm en für den 
erw ähnten  Blick. Abb. 8 in Nr. 3 zeig t eine am 
W idm uth-H ang en tstehende Siedlung, Abb. 9 in Nr. 3 
eine S traße aus derselben.

Die E n tw ick lung  der E inzelbebauung oberhalb des 
A ugartens zeigt allerd ings die N otw endigkeit einer 
einsichtsvollen  und energischen B auberatung; allzu 
nachgiebiges E ingehen auf m ancherlei E inzelw ünsche 
muß sonst zu einer Schädigung der A bsichten des 
B ebauungsplans und des angestreb ten  einheitlichen 
E indrucks führen.

Über die W i r k u n g  d e s  B e b a u u n g s 
p l a n e s  i m  a l l g e m e i n e n  g ib t die F ortsetzung  
des frü h e r schon erw ähnten  B erichts der B ausektion  
A ufschluß, der auszugsw eise hier folgen soll.

„D ie A nlegung d es V erbauungsplanes m acht sich 
schon je tz t in außerordentlich  günstiger W eise bem erk
bar. Die A ufschließung des s täd t. Besitzes oberhalb

des A ugartens h a t den Beifall w eiter K reise gefunden, 
es sind eine Reihe von B auparzellen verkauft, w eitere 
Gesuche liegen vor, und es hat sich bereits eine rege 
B au tä tigkeit entw ickelt. Die Lösung der dringend 
notw endigen Schulbaufrage is t durch die geplante 
P la tzgesta ltung  am  Scharfen E ck  der V erw irklichung 
näher gerück t; das auf G rund des P lanvorschlags von 
heimischen A rchitek ten  aufgestellte P ro jek t w ird dem 
nächst vo rgeleg t w erden und eine w esentliche V er
schönerung des S tadtbildes bedeuten.

Die proj. A nlage einer P arallelstraße zur Hohen- 
brücker S traße h a t nach anfänglichen W iderständen 
nunm ehr die einm ütige Zustim m ung aller Beteiligten 
gefunden, so daß heuer bereits die teilw eise Bebauung 
dieser S traße erfolgen wird. (Anm.:Die S traße w ar als 
flacher E n tlastungszug  zu einem steilen, tief ein
geschnittenen und deshalb im W in ter wegen Schnee
verw ehung oft unbenutzbaren Teil derH ohenbrucker Be
zirksstraße gedacht; die A nlegung begegnete an fäng
lich Schw ierigkeiten, weil die A ufteilung in B auplätze

nach dem alten, wenig günstigen  B ebauungsplan be
reits erfolgt w ar. Umso erfreulicher ist die gelungene 
Durchführung.) An die w enigstens teilweise E röffnung 
der verlängerten  K udlichstraße w ird ebenfalls in  ab 
sehbarer Zeit geschritten  w erden. Auch in anderer 
H insicht erw eist sich der nunm ehrige L ageplan  als 
richtunggebend, so insbesondere beim A nkauf von 
G rundstücken; er erle ich tert in vielen Belangen die 
Beschlußfassung des S tad tra tes  und Gem eindeaus
schusses und erm öglicht erst eine vollständig  objektive 
B eurteilung vieler A n träge“. (Inzwischen sind noch 
w eitere B auabsichten nach den V orschlägen des P lans 
verw irklicht w orden, z. B. der N eubau des schon er
w ähnten  Bergrevieram ts.)

Der B ericht schließt m it der F eststellung , daß der 
fertiggestellte P lan  allen gestellten  A nforderungen en t
sprich t und m it dem A usdruck der Überzeugung, daß 
er noch in ferner Zukunft, w enn die B ebauung w eit 
fo rtgeschritten  sein w ird, A nerkennung findet.

E rw ünsch t scheint nun noch, einige W orte über 
das E r g e b n i s  des, der P lanbearbe itung  v o raus
gegangenen W e t t b e w e r b e s  und  über dessen 
D urchführung zu sagen, die sich vorbildlich von 
m anchen deutschen W ettbew erben  der le tz ten  Ja h re  
unterscheidet. Seine D urchführung lag in der H au p t
sache in der H and des L eiters des S täd t. B auam ts, des 
H errn  B aud irek to rs W . H o c h b e r g e r ,  dem das 
P reisgerich t besondere A nerkennung für die geleistete  
eifrige V orarbeit aussprechen konnte . (Lobensw ert zu

Abb. 16. Modell der Schulhausgruppe am „Scharfen E ck“. 
Entwurf von Arch. Prof. Max K ü h n , Reichenberg.
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erw ähnen ist zunächst noch, daß die S tad tverw altung  
ernsthaften  Bew erbern die U nterlagen auf W unsch 
kostenlos überlassen ha tte  gegen die V erpflichtung zur 
Ablieferung eines Entw urfs.) Bei B eging  der B eratung 
w urde festgestellt, daß sich das P reisgerich t streng  an 
die vom Österreichischen Ingenieur- und A rchitek ten
verein aufgestellten  G rundsätze halten  werde. Nach 
dreitägiger eingehender P rüfung  beschloß das P re is
gericht, an der V erteilung der ausgelobten drei Preise 
und 4 Ankäufe festzuhalten. Als Verfasser der ent
sprechenden A rbeiten ergaben sich:
I. Preis „Klarer Aufbau“, Stadtbaumstr. O t t o  M e f f e r t ,

Hannover, Mitarbeiter Arch. Alf. Venske, Hannover;
II. Preis „Neues Leben“, Arch. B. D. A. Wilh. K a m p e r  und 

Theod. W i l l l c e n s ,  Köln;

N ach F ällung  dieses S chiedsgerichtsspruchs wurde 
einstim m ig beschlossen, dem S ta d tra t den A nkauf von 
drei w eiteren E ntw ürfen  in V orschlag zu bringen in 
B erücksichtigung der darin  en thaltenen  vereinzelten 
gu ten  Ideen.

Es sind dies:
,,Altes ehret, Neues prüfet“, Arch. E f f e n b e r g  u. N o p p e s ,  

Reichenberg.
„Gigantea“, Landeskonservator K ü h n  in Prag;
„F r e i 1 a n d“ Stadtbaumeister P r o c h a s k a ,  Bodenbach.

Die S tad tverw altung  kam  diesem  V orschlag nach, 
ging sogar noch darüber h inaus, indem sie noch zwei 
w eitere A rbeiten  ankau fte , und zw ar:
„Zukunftsmusik“, Arch. Prof. Bruno M ö h r i n g  , Berlin; 
„Urbin“, Arch. R a t l o f f ,  Ratibor.

Abb. 17. Entwurf „Neues Leben“. II. Pr. Verf.: Arch. B .D .A . W ilh. K a m p e r  u. Theod. Wi l l ke ns ,  Köln.

III. Preis „Neue Stadt“, Prof. Fritz B e c k e r ,  Düsseldorf, Mit
arbeiter Arch. P a p e ,  Arch. von T i 1 n i g  , Düsseldorf;

I. Ankauf „Rübezahl hilf“, Akad. Arch. Viktor R e i t e r  und Ob.-
Baurat Vikt. V a r o w s k y ,  Wien;

II. Ankauf „Traute“, Ing. Emil L e o ,  Arch. G. D. A. und W. B.,
Hochsc,hulassistent, Brünn;

III. Ankauf „Bauen u. wohnen“, Arch. Dr. ing. Frdr. Z o t t e r ,  
Hochschulassist., Wien;

IV. Ankauf „Der alten Leineweberstadt“, Dr.-Ing. Ernst 
V e t t e r l e i n ,  ord. Prof. für Städtebau a. d. Technischen 
Hochschule Hannover; Mitarbeiter: Baumeister Franz
M ü l l e r ,  Eichwald und Dr. ing. Otto B l u m ,  Prof. für 
Eisenbahnwesen an der Technischen Hochschule Hannover.

D as P reisgerich t konnte am  Schluß seiner Be
ra tungen  m it g roßer B efriedigung feststellen, daß die 
A usschreibung zu einem vollen E rfolg geführt hat. Daß 
die S tad tverw altung  in fo lgerichtiger V erw ertung des 
W ettbew erbsergebnisses dem  1. P re is träger die Auf
stellung des A usführungsplans übertrug , is t bereits er
w ähnt. Um einen V ergleich der verschiedenen Auf
fassungen zu erm öglichen, w erden in den Abb. 17—19, 
oben u. S. 37 noch die drei p re isgekrönten  W ett
bew erbsentw ürfe zur D arstellung gebrach t. —

Landesplanung in H olland.
Von Reg.-Baumeister a. D. Werner S c h ü r m a n n ,  Düsseldorf.

groß ausgebauter Verwaltungsstelle aus durch Maßnahmen, 
die Gesetzeskraft haben, die Aufgaben seines Gebietes zu 
bewältigen. Man darf wohl sagen, daß die Gründlichkeit 
im Ausbau und das Maß seiner Mittel den Schwierigkeiten 
des Gebietes entsprechen, das er bearbeitet. Der 
S i e d l u n g s v e r b a n d  M ü n s t e r l a n d  ist an eine 
Provinzialverwaltung angegliedert, wenngleich er sich bis
her nur auf einen Teil des Gebiets der Provinz bezieht.

Nr. 5.

ie Aufgaben der Landesplanung sind insofern 
neu, als sie bei der Häufigkeit, mit der sie 
heute auftreten, grundsätzliche Lösungen 
im Hinblick auf ihre Gesamheit erheischen. 
Noch ist man im Zustand des Suchens nach 
umfassender Ordnung der Fragen, noch sind 

die Methoden vielfältig, mit denen man an ihre Lösung 
herantritt. Der R u h r s i e d l u n g s v  e r  b a n d  sucht von

36



Abb. 18. Entwurf „Klarer Aufbau“. I. P reis. Verf. Reg.-Baurat 0 . Me f f e r t .  Mitarb. Arch. A. V e n s k e ,  Hannover.

Abb, 19. Entw urf „N eue Stadt“. III. Preis. Verf. Prof. Fr. B e c k e r ,  Mitarb. Arch. P a p e  u. von T i l n i g ,  D üsseldorf.
Bebauungsplan für die Stadt Trautenau in Ostböhmen.
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Auf der Grundlage freiwilligen Zusammenschlusses 
bauen sich M i t t e l d e u t s c h e r  S i e d l u n g s v e r b a n d  
und L a n d e s p l a n u n g s v e r b a n d  D ü s s e l d o r f  auf.

Unwillkürlich drängt sich die Frage auf: Welche Art 
der Organisation wird der gestellten Aufgabe am besten 
gerecht? Sie zu beantworten, sind wir heute noch kaum 
in der Lage; vielleicht auch ist die Frage müßig, da wohl 
ohne weiteres angenommen werden darf, daß die Besonder^ 
heit im äußeren und inneren Aufbau eines Gebietes in der 
Besonderheit im Wesen des Verbandes, der sich mit ihm 
beschäftigt, in der Planung seinen Ausdruck finden muß.

Daß es oft nicht leicht ist, die geeignete Form zu 
finden, zeigen uns die Bemühungen der holländischen Vor
kämpfer auf dem Gebiet der Landesplanung. Sie wünschen 
eine gesetzliche Regelung für das ganze Land und haben 
sich damit ein Ziel gesetzt, das mir um so mühevoller er
reichbar scheint, als es etwas Ganzes erstrebt.

Auf die Anregungen des Städtebau-Kongresses in 
Amsterdam vom Juni 1924 geht das gemeinsame Vorgehen 
von seiten des „Institut voor volkshuisvesting en Stede- 
bouw“ und der „Vereeniging van Nederlandsche 
Gemeenten“ zurück. Diese beiden Körperschaften über
trugen einer Kommission die Aufgabe, für eine Regelung 
der Frage bestimmte Vorschläge zu machen. Diese 
Kommission faßte die Ergebnisse ihrer Arbeit in einem Be
richt zusammen, der Oktober 1925 in einem durch Instituut 
und Vereenigung einberufenen Kongreß behandelt wurde.

Aus diesem Bericht, der in logischer Folge von der 
Festlegung des Zweckes der Aufgabe, über die Erörterung 
der Notwendigkeit der Landesplanung und deren gesetz
licher Behandlung zur Darlegung der wesentlichen Bestand
teile eines Landesplanes zu Vorschlägen über Feststellung 
und Verwirklichung eines solchen schreitet, und der sich 
schließlich auch mit den finanziellen Fragen und den Be
ziehungen der geforderten Gesetze zu bestehenden befaßt, 
interessieren uns einmal die Dinge, die gegenüber unseren 
deutschen Verhältnissen eine Besonderheit darstellen, so
dann ebenso sehr solche, die gerade im Gegensatz dazu mit 
deutschen Zuständen in besonderer Weise übereinstimmen.

Die allgemeinen Gründe, nämlich starke Zunahme der 
Bevölkerung, des Verkehrs und — vor allem in der Provinz 
Limburg — auch die Entwicklung der Industrie, sind in 
Holland dieselben wie anderswo.

Auch die Dringlichkeit der zu treffenden Maßnahmen 
findet dort ähnliche Gründe wie in Deutschland. Einmal 
ist es das plötzliche und starke Anwachsen des Automobil
verkehrs. Das Ausmaß dieses Anwachsens ist in Holland 
besonders stark gewesen. Das Straßennetz dagegen, das im 
dient, ist dürftig, und die Straße selbst nach Breite und 
Festigkeit ungeeignet für die Aufnahme eines umfang
reicheren Verkehrs; denn das ausgezeichnete überallhin ver
zweigte Wasserstraßennetz bewältigte zusammen mit der 
Eisenbahn bisher fast alle Verkehrsbedürfnisse und nahm 
den Landstraßen, die ohnedies in den wasseldurchsetzten 
Strecken des Landes hohe Baukosten fordern, einen großen 
Teil ihrer Bedeutung. Ein weiterer Grund für die Dringlich
keit eines tatkräftigen Vorgehens im Sinne der hollän
dischen Berichterstatter ist die Bedrohung der Natur
schönheiten durch die Bebauung; dabei ist in erster Linie 
an die vielen Landgüter in der Nähe der Städte zu denken. 
Das Schicksal derjenigen von ihnen, die im Laufe der 
letzten Jahre von privaten Unternehmungen gekauft, ihres 
Baumbestandes beraubt und aufgeteilt worden sind, soll 
jenen, die noch geblieben sind, erspart werden.

Bei Begründung der notwendigen gesetzlichen 
Regelung interessiert uns besonders die grundsätzliche 
Ablehnung, die ein Arbeiten unter freiwilligem Zusammen
schlüsse findet und die damit begründet wird, daß bisher 
noch kein Beispiel derart freiwilliger Zusammenarbeit anzu
geben sei, trotzdem das Bedürfnis an Überlandplänen sich 
schon seit längerer Zeit bemerkbar mache. Der Kommis
sionsbericht gibt daher den gesetzlichen Maßnahmen den 
Vorzug und unterscheidet für diese wiederum drei ver
schiedene Möglichkeiten:

a. Neuregelung der Vorschriften über die Zusammen
arbeit der Gemeindeverwaltungen (Stadt- und Land
gemeinden).

b. Übertragung gesetzlicher Befugnisse an die Provin
zialverwaltung.

c. Bildung besonderer für die neuen Aufgaben ins 
Leben zu rufenden Organe. (Die Zwischenglieder 
„Kreis“ und „Regierungsbezirk“ zwischen Gemeinde 
und Provinz bestehen in Holland nicht. Der Größe 
der Oberfläche nach entspricht die holländische 
Provinz etwa einem deutschen Regierungsbezirk.)

Jedoch der Gedanke, der eine Neuordnung der Beziehungen 
der Einzelgemeinden zu einander zum Gegenstand hat, wird

mit derselben Begründung abgelehnt, wie derjenige, der die 
Pi ovinzialverwaltung als maßgebend für die Eingliederung 
der Landesplanungsbehörde ansieht: Denn die größeren 
Wirtschaftsgebiete, deren Entwicklung zu regeln sei, 
deckten sich in ihre Fläche weder mit dem Gebiet weniger 
Einzelgemeinden noch mit dem einer Provinz.

So sieht denn der Entwurf zu einem holländischen 
Landesplanungsgesetz, den die genannte Kommission zum 
Schlüsse ihres Berichts vorlegt, eine neue Behörde vor.

Dem zuständigen Minister soll ein „College van advies 
voor gewesteiykeplannen“ zur Seite stehen, das die Königin 
ernennt. Auf Vorschlag dieser Körperschaft kann ein 
Gebiet des Staates bestimmt werden, für das ein Plan er
forderlich ist. Für das Gebiet wird ein „gewestelyk raad“ 
eingesetzt, wobei gleichzeitig Bestimmungen über dessen 
Größe, die A rt seiner Wahl, über die Personen und Körper
schaften, die ihn wählen, zu treffen sind. Den Vorsitzenden 
bestimmt die Königin, die Geschäftsordnung der Minister.

Der Plan soll Gelände und Gewässer festlegen, die ihrer 
gegenwärtigen Bestimmung nicht entzogen werden dürfen, 
er soll Gebiete für die verschiedene Art der Bebauung 
(Wohngebiete, Industriegelände) bestimmen, er soll Gelände 
für öffentliche Zwecke festlegen (Grünanlagen, Flächen für 
Wassergewinnung, Krankenhäuser, Spiel- und Sportfelder, 
Flugplätze usw.), er soll die Geländestreifen angeben, die 
für die Anlage von Verkehrswegen zu Lande und zu Wasser 
einschließlich solcher für Eisenbahnen und Kleinbahnen be
stimmt sind, soweit diese nicht lediglich dem Bedarf einer 
einzelnen Gemeinde dienen. Diese Festlegung kann auch 
zu dem Zweck erfolgen, Bebauung auf Geländestreifen auch 
dann zu verhindern, wenn die Beschlußfassung über die 
Verkehrsanlagen, die sie aufnehmen sollen, noch fehlt.

Der Plan kann die Einteilung Breite und Höhenlage von 
Straßen, den Querschnitt von Wasserstraßen, die Ab
messungen von Brücken und die Lage von Haupt
entwässerungsanlagen bestimmen. Er kann auch Flächen 
angeben, über die keine Bestimmung getroffen wird.

Der eigentlichen Planbearbeitung durch den Rat soll 
eine eingehende Untersuchung des zu behandelnden Ge
bietes vorausgehen, die in einem der Öffentlichkeit zu
gänglichen Bericht niedergelegt wird. Der zunächst herge
stellte Planentwurf wird ebenfalls der Allgemeinheit zu
gänglich gemacht. Ein besonderes Verfahren dient dazu, 
jede Gemeinde und jede Einzelperson in die Lage zu setzen, 
auf besonders dazu einberufene Versammlungen Bedenken 
und Beschwerden vorzubringen zur Feststellung des Planes.

Die Rechtsfolgen des Planes bezüglich der Behandlung 
der Gebiete, die er umfaßt, und bezüglich des Vorgehens 
von seiten der Gemeinde und der Provinzialbehörde, die mit 
ihm zu tun haben, werden ebenfalls festgelegt. Die Kosten 
zur Deckung der neuen Ausgaben sollen durch jährliche 
Umlage nach Maßgabe der Einwohnerzahl von Gemeinden 
und Provinzen erhoben werden. Straf- und Schluß
bestimmungen schließen den Gesetzentwurf ab.

Daß nicht vollständige Übereinstimmung unter den Mit
gliedern des Ausschusses herrschte, beweist uns eine dem 
Bericht angegliederte Nachschrift, die die abweichende An
sicht von Professor G r a n d p r e - M o l i e r e  enthält. Er 
bedauert die Wandlung, die sich m it den Gemeinden voll
zieht, und die die allmähliche Auflösung ihrer Einheit und 
Geschlossenheit zur Folge habe. Von außen her wirkte der 
zentralisierende Staatsgedanke schwächend, von innen her 
die freiheitliche Selbstbestimmung der Bürger auflösend. Die 
Gemeinden ernährten nicht mehr das Gefühl der Zusammen
gehörigkeit bei gemeinsamen Sorgen und gemeinsamer Ver
antwortung, es schwänden Gemeinschaftsarbeit und Gemein
schaftsstelz. Als Trägerin der Kultur käme der Gemeinde 
dieselbe Bedeutung zu, wie der Familie als untergeordneter 
Einheit. Daher möge danach getrachtet werden, die Mög
lichkeiten der gemeindlichen Zusammenarbeit auf dem Ge
biet der Landesplanung unter Stärkung der Befugnisse der 
Einzelgenieinden zu vermehren. Der Provinz müsse die Be
fugnis zur Auftragserteilung und Beaufsichtigung zustehen.

Der Standpunkt von Grandpre-Moliere ist deshalb mit 
einiger Ausführlichkeit dargelegt, weil sich auf dem 
Kongreß, der zur Behandlung des Berichts Oktober 1925 in 
Amsterdam stattfand, mehrere Redner auf ihn beriefen.

So sehr man sich auf diesem Kongreß über die Not
wendigkeit der Landesplanung einig war, so sehr war man 
sich über den einzuschlagenden Weg uneinig.

Die heftigsten Gegner erwuchsen den Vorschlägen des 
Berichts aus den Kreisen der Vertreter der Stadt- und Land
gemeinden. Die meisten der anwesenden Bürgermeister, 
traten einer nach dem ändern für die bedrohten Rechte der 
Gemeinden ein. Zahlreich waren die Einwände, mit denen 
gegen den Gesetzentwurf Sturm gelaufen wurde: Es 
wurde getadelt, daß der neue Entwurf die bestehenden Ge
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setze zu wenig berücksichtige, daß infolge der Art der E r
nennung der neuen Verwaltungskörper, deren Arbeit den 
Augen der Öffentlichkeit zu sehr entzogen werde, daß die 
im Gesetzentwurf vorgesehenen Landesplanungsausschüsse 
sich zur geschichtlichen Entwickelung der Staatsverfassung 
in Gegensatz stelle, weil sie die Selbständigkeit der Ge
meinden untergrüben. Der Gedanke, daß die Provinzver
waltungen die gegebenen Behörden für die Bearbeitung der 
Landespläne seien, wurde des öfteren geäußert.

Man kann sich dem Eindruck schwer entziehen, daß die 
Vertreter der Stadt- und Landgemeinden, die weitaus die 
Mehrzahl der Sprechenden bildeten, in der Einmütigkeit 
ihrer Gegnerschaft die Gesamtkritk beherrschten und ihr 
den Eindruck der Einseitigkeit gaben. Man vermißte 
Stimmen, die losgelöst aus dem umgrenzten Kreise, dem 
das eigene Interesse zieht, von freier W arte aus das Für 
und Wider des Gesetzentwurfs erörtert hätten.

Diesen unabhängigen Standpunkt war man eher geneigt, 
als Ausgangspunkt der Darlegungen zu erkennen, mit denen 
die Verfasser des zur Behandlung stehenden Berichts vor 
allem die Herren G. A. v. P o e 1 j e und P. B a k k e r -  
S c h u t  ihren Standpunkt und ihre Absichten verteidigten.

Wie weit es ihren zweifellos geschickten und über
zeugungskräftigen Erörterungen gelang, die gegnerischen 
Ansichten zu widerlegen, konnte nicht festgestellt werden. 
Denn der Kongreß wurde einigermaßen plötzlich abge
brochen, ohne daß man es unternommen hätte, die wesent
lichen Punkte der Übereinstimmung durch eine Ent
schließung festzuhalten; denn darin war man sich unbedingt 
einig: daß die Aufstellung und die Durchführung von 
Landesplänen nötig sei, daß diese Maßnahmen einer gesetz
lichen Regelung bedürften und daß schließlich der Zustand 
des Landes kein Hinausschieben festen Vorgehens dulde.

Wir dürfen -die weitere Entwicklung der Landes
planungs-Bewegung in Holland aus dem Grande mit be
sonderem Interesse verfolgen, weil man in diesem Lande 
die Erfahrungen, die in seinen Nachbarländern gemacht 
werden, sicherlich nicht übersehen wird. Wenn man in 
Holland die Regelung der praktischen Landesplanungsarbeit 
etwas später durchführt, als dies in Deutschland in mehreren 
Fällen möglich war, so kann die Art, wie dies schließlich 
geschehen wird, bis zu einem gewissen Grade als eine Be
wertung gebucht werden, die sich über unsere eingangs er
wähnten verschiedenen Methoden ausspricht. —

D as n eue französische Städtebaugesetz und seine A usw irkungen.
Von Ob.-Reg.- u. -Baurat K urt H a g e r ,  Dresden. (Schluß aus Nr. 4.)

ie Auswirkungen des Gesetzes sind heute 
schon mannigfach spürbar. So möchte ich 
zuvörderst einer bedeutsamen Einrichtung 
Erwähnung tun, die zur Durchführung des 
Gesetzes in der Praxis das Instrument 
schaffen will: nämlich einen im Geiste dieser 

Forderungen vorgebildeten Beamtenkörper. Das soll die 
vornehmste Aufgabe der Städtebauhochschule (école des 
hautes études urbaines) sein, die im September 1919 vom 
Generalrat der Seine gegründet worden ist. Sie stand zu
nächst unter dem Protektorat des Ministeriums für Gesund
heitswesen und soziale Fürsorge und gehörte zum Institute 
für Geschichte, Geographie und Kommunalwirtschaft. Seit 
dem 1. Januar 1925 ist diese Städtebauhochschule als be
sonderes Institut der Universität Paris angegliedert und be
findet sich in der Sorbonne, also eine außerordentlich 
wichtige öffentliche Bekundung von dem W ert dieser Ein
richtung. Die neu geschaff. Hochschule wendet sich mit 
ihren Bestrebungen zunächst an die Techniker-Architekten 
und Ingenieure um diese für die großen Aufgaben vorzu
bereiten, die sich aus dem Städtebaugesetz herleiten. Denn 
gerade für die Technikerschaft erschließen sich nach den 
Ausführungen des Hochschulprogramms durch dieses Gesetz 
weite Aussichten auf neue, aussichtsreiche Berufsbetätigung.

Überdies steht die Hochschule offen: den staatlichen 
und komunalen Verwaltungsbeamten, den technischen Be
amten der Straßen-, Wasserbau- und Gesundheitsämter, den 
Landschaftsarchitekten, den Beamten und Angestellten 
öffentlicher Wohnungsorganisationen u. Handelskammern.

Da eine abgeschlossene Allgemeinbildung und die 
elementaren Kenntnisse des Lehrstoffes, sowie eine hin
reichende Kenntnis der englischen und deutschen Sprache 
verlangt werden — weil, wie das Programm ausdrücklich be
tont, die bedeutendsten Veröffentlichungen in diesen beiden 
Sprachen erschienen seien —, so ist der Kreis der Studie
renden von vornherein auf reifere, bereits im Leben 
stehende Männer und Frauen beschränkt.

Das Studium ist frei. Die Hochschule erteilt nach 
erfolgter Schlußprüfung, für die neben einer mündlichen 
Prüfung die Ausarbeitung einer Studienaufgabe verlangt 
wird, ein Diplom, das in seinem W ert den akademischen 
Würden und dem Staatsexamen gleichgestellt ist. Für be
sonders verdiente Studierende sind Reiseprämien ausge
setzt. Die bisher auf Grund solcher Arbeiten Diplomierten 
sind zum größten Teile höhere Beamte der Stadt Paris und 
des Seinedepartements.

Es wird vielleicht interessieren, etwas über die Art der 
Vorlesungen zu hören. Wir finden da solche über:

1. Die Entwicklung der Stadt aber sehr theoretisch 
und nach meinem Empfinden zu stark geschichtlich.

2. Die soziale Organisation der Städte mit Vorschlägen 
über die Verhinderung und Beseitigung der durch die Groß
stadtbildung erzeugten sozialen Mißstände, vor allen Dingen 
auf dem Gebiet der staatsbürgerlichen Erziehung, der Volks
gesundheit und des Wohnungswesens.

3. Verwaltungsorganisation der Städte, bes. Paris.
4. Den künstlerischen und technischen Aufbau der 

Stadt. Diese ist eine besonders wichtige, mit praktischen 
Übungen verbundene Vorlesung, in der Straßenanlagen und 
Verkehrsregelung eingehend behandelt werden. _

5. Die Anwendung des Gartenstadtgedankens in England.

Direktor des Instituts für Städtebau an der Sorbonne 
ist Auguste B r u g g e m a n n ,  der auch in Deutschland als 
eines der führenden Mitglieder des Internationalen Verbands 
für Städtebau. Landesplanung und Gartenstädte in London 
und durch seine Teilnahme an den Internationalen Städte
baukongressen in Amsterdam und New-York bekannt ge
worden ist. Bruggeman gehört auch dem schon im Zu
sammenhang mit dem Städtebaugesetz öfter erwähnten 
öffentlichen Kleinwohnungsamt des Seinedepartements 
(office public d ‘habitations à bon marché) als Chef der 
sozialwissenschaftlichen Abteilung an. —

Wenn man nun die praktischen Auswirkungen der 
neuen gesetzgeberischen Maßnahmen unmittelbar auf dem 
Gebiete des Städtebaues betrachtet, so muß man feststellen, 
daß diese erst langsam beginnen, ihre Wirkung zu zeigen. 
Das wird bei städtebaulichen Maßnahmen fast immer der 
Fall sein. Zudem haben aber in Frankreich die modemen 
Bestrebungen des Städtebaues und der Wohnungsfürsorge, 
wie ich schon einleitend bemerkte, fast 10—15 Jahre später 
Fuß gefaßt als in England und bei uns. Gefördert wurden 
sie während des Krieges durch die Gesetzgebung zur An
siedlung der Militärpensionäre und Kriegsbeschädigten.

Im Kernpunkt dieser Wohnungsfürsorge-Bestrebungen 
steht in Frankreich die Gartenstadtbewegung, die durchaus 
abhängig von England ist. Man kann ihr Erstarken nur 
bis zu einem gewissen Grade als Auswirkung des neuen 
Städtebaugesetzes bezeichnen, da dieses entscheidend durch 
ihre Erfahrungen beeinflußt ist. Die französische Garten
stadtbewegung hat lange gebraucht, ehe sie sich mit den 
ersten praktischen Versuchen gleich nach dem Kriege 
durchsetzen konnte. Theoretisch hat man sich seit Jahren 
damit beschäftigt, denn schon 1912 bin ich bei einem Besuche 
in Letchworth mit einer französichen Studienkommission 
zusammengetroffen und mit dieser von Ebenezer Howard 
geführt worden. Doch muß man sagen, daß die Gartenstadt
bewegung in Frankreich in den letzten Jahren außerordent
lich an Boden gewonnen und eine besonders fühlbare und 
wirkungsvolle behördliche Förderung erfahren hat. Diese 
behördliche Förderung wird so systematisch und sorgfältig 
betrieben, daß man an  dem Erfolg dieser Bestrebungen 
nicht zweifeln kann.

Der eigentliche Träger der modernen Wohnungsreform 
und besonders der Gartenstadtbewegung ist die schon er
wähnte Office public des habitations à bon marché, des 
öffentl. Kleinwohnungsa.mtes des Seinedepartements in 
Paris. Der Gründer und Leiter dieser Wohnungsfürsorge
stelle ist Hemi Sellier, Generalrat der Seine und einer der 
H auptvertreter Frankreichs im Internationalen Verband 
für Städtebau, Landsplanung und Gartenstädte, der sieh 
durch Herausgabe eines mehrb. Werkes über die W ohnung
krise (la crise du logement) einen Namen gemacht hat.

Von dieser Wohnungsfürsorgstelle sind im Umkreis von 
Paris und zwar in der Bannmeile eine große Anzahl von 
Gartenstädten, die sich wie ein Kranz um die engbebaute 
Pariser Zone herumlegen, geplant oder es ist doch wenig
stens das Gelände hierzu gesichert. Bei der Auswahl des 
Geländes ist man auf landschaftlich hervorragende Plätze 
zugekommen, so sind verschiedentlich wundervolle alte 
Parkanlagen früherer Herrensitze angekauft worden. Mit 
der Aufstellung der Planungen und deren Durchführung
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werden freischaffende Architekten beauftragt und zwar 
wurden solche bevorzugt, die in einem f r ü h e r e n  Wettbewerb 
für Kleinwohnungen Preisträger waren.

Von den Gartenstädten sind einige kleinere fertig
gestellt, so die Siedlungen Gennevilliers, Les Lilas, Malabry, 
Drancy, Dugny und Nanterre. Von den größeren Anlagen 
sind Suresnes, Plessis und Stain erst begonnen. Die Garten
stadt Suresnes von A. Maisstrosse (veröffentlicht in Heft 6 
der Baugilde 1925) zeigt noch ein Vorherrschen des Mehr- 
geschoßhauses, während die anderen überwiegend im Flach
bau in leichter Anlehnung an englische Vorbilder geplant 
worden sind. (z. B. Drancy von Bassompierre und de Butte) 
In Verbindung mit den Gartenstadtplanungen sind, als eine 
bemerkenswerte Auswirkung des neuen Städtebaugesetzes,

Vermischtes.
Über Fehler des heutigen Straßenfahrverkehrs insbeson

dere Berlins — vom städtebaulichen Standtpunkt aus, sprach 
im Arch.- u. Ing.-Verein Berlin am 2. Februar d. J. Prof. 
Dr. Ing. a. D. Hermann J a n s e n ,  Berlin.

Der Vortrag betont in erster Linie die Notwendigkeit 
von einwandfreien Schnellfahrstraßen und gleich einwand
freien Wegen für Fußgänger. Hier muß klare Scheidung 
getroffen werden. Für jeden Fußweg, der dem Bürger durch 
den Fährverkehr entzogen wird, muß ein Ersatz geschaffen 
werden, z. B. Nordseite des Landwehrkanals, die zur Ein
bahnstraße degradiert wurde, trotzdem sie die schönste und 
bestbesonnte Straße des Berliner Westens ist. Mutet die Be
hörde einer Schnellstraße, selbst einer normalen Straße eine 
Geschwindigkeit von 35 km zu, dann muß sie auch darauf 
achten, daß diese Straße städtebaulich zu solcher hohen 
Leistung befähigt ist, sonst trägt die Verkehrspolizei per
sönliche Verantwortung für jeden Unfall. Selbst eine noch 
so große Zahl von Schupo-Beamten hilft über die heutige 
Verkehrsnot nicht hinweg. Die Maßnahmen zur Regelung 
des Verkehrs sind nur Notbehelfe, zumal die Verkehrs- 
Entwicklung in einem Übergangsstadium sich befindet. Der 
bisherige Typ der Hauptfahrstraßen versagte restlos, z. B. 
Bismarckstraße, Charlottenburg—Heerstraße, da auf ihr ein 
eigentlicher Schnellverkehr durch die vielen Einmündungen 
von Nebenstraßen überhaupt gar nicht möglich ist. Es 
muß ein neuer Typ von Straßen zur Anwendung kommen, 
wollen wir der Bewältigung des gesteigerten Verkehrs in 
Zukunft beizeiten Rechnung tragen. Große Hauptstraßen 
müssen untereinander durchgeführt werden, gleisgleiche 
Übergänge sind restlos auszuschalten. Auch muß eine syste
matische Abriegelung der meisten Nebenstraßen, die in der
artige Hauptverkehrsstraßen 1. Ordnung münden, ein- 
treten. Ebenso muß die Leitung des Verkehrs über die 
Plätze eine andere werden. Als falsch angelegte Beispiele 
sind u. a. zu nennen: der Kemperplatz, Platz vor dem 
Brandenburger Tor, Lützow Platz, vor allem die Bahnhof- 
Vorplätze am Stettiner Bahnhof, Lehrter Bahnhof, Platz 
vor den großen Versammlunglokalen, wie vor der 
Philharmonie, Sportpalast usw., wo sich geradezu 
katastrophale Zustände herausgebildet haben. Die von der 
Stadt Berlin beabsichtigten Durchbrüche Tiergarten— 
Französischestraße sind noch lange nicht spruchreif und 
sind von viel zu kleinen Gesichtspunkten aus aufgestellt. 
Auch die älteren Vorschläge, wie Durchbruch Voßstr.— 
Margaretenstr. genügen den heutigen Anforderungen nicht.

Reichsbankgebäude und Schloßplatz in Königsberg i.Pr. 
Man schreibt uns: Nachdem die grundlegenden Beschlüsse 
der zuständigen Stellen vorliegen, wird der Platz um das 
Königsberger Schloß eine große bauliche Veränderung er
fahren. An der Stelle der alten Schloßkaserne wird ein 
neues Dienstgebäude der Reichsbankhauptstelle Königs
berg errichtet. Auf dem Baugelände befinden sich zwei 
historische Baudenkmäler, die als Kunstwerke geschützt 
sind, nämlich das hervorragende Denkmal des ersten 
preußischen Königs Friedrichs I. von Schlüter und das 
hübsche ehemalige Kavalierhaus, das neben dem Wendler- 
schen Geschäftshause steht und einen' Treppenvorbau nach 
dem Schloßplatz besitzt. Auf dem anderen Flügel be
findet sich das Geschäftshaus von Tobias, das von der 
Reichsbank bereits erworben wurde und niedergelegt wird. 
Da sofort bei Bekanntwerden der Neubaupläne der Reichs
bank eine lebhafte Bewegung in den verschiedensten 
Kreisen entstand, die an der Erhaltung des baulichen 
Charakters des Schloßplatzes interessiert sind, wurde den 
berechtigten Wünschen in dieser Richtung in einer Sitzung 
von Vertretern der Nächstbeteiligten Rechnung getragen. 
An dieser Sitzung nahmen u. a. teil: Vertreter der Reichs
bank, der preuß. Staatsregierung und der Handelskammer 
sowie der Landeskonservator Ministerialrat Prof. Hiecke 
Berlin, der Prov.-Konservator Prof. Dethlefs6n und Stadtb! 
Kutschke. Es wurde beschlossen, daß an den Schlüter’schen

große, sehr gut wirkende Spiel- und Sportplatzanlagen vor
gesehen. Die Bebauungspläne sind mit feinster künstle
rischer Einfühlung in den Landschaftscharakter durchge
führt. Schon die lineare Darstellung der Pläne gewährt 
einen dekorativ-künstlerischen Reiz, ohne daß die Sachlich
keit der Auffasung dadurch leidet.

Neben der des Seinedepartements sind inzwischen auch 
noch in anderen Gegenden Frankreichs derartige Woh
nungsfürsorgestellen geschaffen worden, ja, es ist beab
sichtigt, in absehbarer Zeit am Sitze eines jeden Departe
ments eine solche Stelle einzurichten. Die bis jetzt be
stehenden haben sich zu dem nationalen Verband der 
Wohnunn'sfürsorgestellen zusammengeschlossen. Zweifellos 
ist von diesen Organisationen noch viel zu erwarten. —

Denkmal, seiner runden Mauer und dem Baumbestand 
darum nicht gerührt werden soll. Dagegen darf die Reichs
bank das Kavalierhaus abbrechen, hat sich jedoch bereit 
erklärt es an einer anderen Stelle im Einverständnis mit 
der Stadt Königsberg wieder aufzubauen. Bezüglich der 
Frage, wie das neue Gebäude selbst in das Bild des Schloß
platzes eingefügt werden soll, sagte die Reichsbank zu, 
daß das Gebäude in einem ruhigen, vornehmen Stil aus 
gutem Material erbaut weiden soll, sodaß es sich dem 
historischen Bau des Schlosses anpaßt und den Charakter 
des Denkmals nicht stört. Deshalb wird der Längsflügel 
des Reichsbankgebäudes 15 m zurückverlegt und nur rechts 
(vom Münzplatz aus) ein Querflügel bis zum Schloßplatz 
vorgezogen. Dieser Querflügel wird dann auch den Giebel 
des Wendler’schen Geschäftshauses verdecken. Da das Ge
schäftshaus Tobias abgebrochen wird, entsteht zwischen 
Denkmal und Reichbankgebäude ein langgestreckter Vor
hof, dessen Einfahrt nach dem Münzplatz zu liegen wird. 
Der alte Zaun der Schloßkaseme mit seinen beiden künst
lerischen Toren wird abgebrochen und vermutlich beim 
Wiederaufbau des alten Kavalierhauses Verwendung finden.

Verwaltungskosten der Stadtgemeinden. Als eine 
günstige Folge von Stadterweiterungen oder Einge
meindungen oder von der Vereinigung unserer Gemeinden 
wird in der Regel eine Verminderung der Verwaltungs
kosten,*) auf den Kopf der Bevölkerung verteilt, in Aus
sicht genommen. Es ist zwar wiederholt verlautet, daß 
deraitige Erwartungen nicht erfüllt worden sind; eine ge
naue Untersuchung der in Betracht kommenden Ver
hältnisse hat aber bisher unseres Wissens nicht stattge
funden. Das Handelsdepartement der Vereinigten Staaten 
in Washington hat sich mit den Beziehungen zwischen 
Einwohnerzahl und Verwaltungskosten befaßt und für die 
amerikanische Stadtverwaltungen die folgenden Ver
gleichszahlen ermittelt.

I. Gruppe: 12 Städte von mehr als 500 000 Einwohnern. 
Verwaltungskosten jährlich auf den -Kopf der Bevölkerung 
durchschnittlich 66,88 Dollar.

II. Gruppe: 11 Städte von 100 000 bis 300 000 Ein
wohnern. Verwaltungskosten wie vor 64,29 Dollar.

III. Gruppe: 52 Städte von 100 000 bis 300 000 Ein
wohnern. Verwaltungskosten wie vor 48,71 Dollar.

IV. Gruppe: 79 Städte von 50 000 bis 100 000 Ein
wohnern. Verwaltungskosten wie vor 44,94 Dollar.

V. Gruppe: 107 Städte von 30 000 bis 50 000 Ein
wohnern. Verwaltungskosten wie vor 44,38 Dollar.

Es ist aber zu berücksichtigen, daß bei den ersten 
beiden Gruppen die Verwaltungskosten der counties 
(Landbezirke) eingerechnet sind, was bei den letzten drei 
Gruppen nicht der Fall ist. Die Countykosten sind zu 
durchschnitlich etwas geringer als 8 Dollar jährlich und 
je Kopf ermittelt worden. Rechnet man diese der Ver
waltungskosten der kleineren Städte hinzu, so verbleibt 
immer noch zwischen der ersten Gruppe und den beiden 
letzteren Gruppen ein Unterschied von rund 14 Dollar zu
gunsten der kleineren Gemeinden.

Für Deutschland wäre eine ähnliche vergleichende 
Statistik oder, wenn sie vorhanden ist, eine nähere Mit 
teilung darüber recht erwünscht. — J. Sk

* ) E s  scheint sich bei diesen Zahlen n icht blos um die „re inen“ Ver
waltungskosten. sondern um a lle  Kosten des Gem einwesens zu bandeln, 
die durch Steuern der Bürgerschaft aufzubringen sind. Aus unserer 
Q uelle , dio Schriften der In ternational Federation for Tow n and Country 
F lann ing  and Garden Oities, geht dies n icht deutlich hervor. —

Inhalt: Bebauungsplan für die Stadt Trautenau in Ost
böhmen. (Schluß.) — L andesplanung in H olland. — Das neue 
französische S tädtebaugesetz und se ine  A usw irkungen. (Schluß.) 
— V erm ischtes. —

Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
Für die Redaktion verantwortlich: F r i t z  E i s e l e n  in Berlin.

Druck: W. B ü x e n s t e i n ,  Berlin SW 48.

40
Nr. 5.


